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Energiegesetz (EnG BL)

Änderung vom 30. Januar 2020

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:1)

I.

Der  Erlass  SGS  490 (Energiegesetz  (EnG BL)  vom  16. Juni 2016)  (Stand 
1. Januar 2017) wird wie folgt geändert:

§  35 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2, Abs. 4 (geändert)
1 Der Regierungsrat legt im Rahmen einer Ausgabenbewilligung «Baselbieter 
Energiepaket» Standardförderbeiträge fest.
1bis Der Regierungsrat berichtet spätestens nach der Hälfte der Laufzeit über 
die Ausschöpfung der Ausgabenbewilligung und die erreichte CO₂-Reduktion. 
Er nimmt entsprechende Erhöhungen der Förderbeiträge vor oder beschliesst, 
respektive beantragt,  eine  zusätzliche Ausgabenbewilligung für  die  restliche 
Laufzeit.
2 Beiträge können ausgerichtet werden für:

d. (geändert) Energiemassnahmen bei Neubauten, wenn deren Energiever-
brauch deutlich kleiner ist als gesetzlich gefordert;

e. Aufgehoben.

f. Aufgehoben.

g. (neu) Holzfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von min-
destens 250 kW und Anschlüsse an damit versorgte Wärmenetze zur Ge-
währleistung eines wirtschaftlichen Betriebs gemäss den Kriterien von in 
der Schweiz anerkannten Fachorganisationen. Das verfeuerte Holz muss 
nachweislich zu mindestens 80 % aus regionaler Produktion oder min-
destens aus der Schweiz stammen.

4 Die Umsetzung des Vollzugs der Energieförderung sowie der notwendigen 
flankierenden indirekten Massnahmen werden – vorbehältlich der Energiebera-
tung – mit der Ausgabenbewilligung finanziert.

1) Vom Landrat mit 4/5-Mehr beschlossen. Referendumsfrist unbenützt abgelaufen am $. Mit Verfügung der Landeskanzlei 
vom $ für rechtskräftig erklärt.

http://bl.clex.ch/data/490/de
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Anhänge

Anhang 1: Vademecum (geändert)

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung fest.1)

 

Liestal, 30. Januar 2020

Im Namen des Landrats

der Präsident: Riebli

die Landschreiberin: Heer Dietrich

1) Vom Regierungsrat am $ auf den $ in Kraft gesetzt.


